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Amtliche Bekanntmachung  
Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg werden nachfolgend die 
Beschlüsse der 7. Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 29.01.2025 
veröffentlicht.  

Beschlüsse  
der 7. Sitzung der  

Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Co6bus/Chóśebuz  

vom 29.01.2025  
Öffentlicher Teil  
Vorlagen-Nr.  Sachverhalt              Beschluss-Nr.   
I-029/24          1. Feststellung des              I-029-07/24  
StVV               geprüften Jahresab-                       StVV 
                       schlusses 2023 des  
                       Eigenbetriebes „Grün-  
                       und Parkanlagen der  
                       Stadt Cottbus“ und  
                       Ergebnisverwendung 
                       2. Entlastung der  
                       Werkleitung des  
                       Eigenbetriebes „Grün-  
                       und Parkanlagen der  
                       Stadt Cottbus“ für  
                       das Jahr 2023  
                       einstimmig  
                       beschlossen   
I.1-015/24       Jugendförder-                   I.1-015-07/24  
StVV               plan 2025                                       StVV                         
                       einstimmig  
                       beschlossen  
I-035/24          Haushaltssatzung und         I-035-07/25 
StVV               Haushaltsplan der                         StVV 
                       Stadt Cottbus/Chóśebuz  
                       für das Haushaltsjahr 2025  
                       mehrheitlich  
                       beschlossen  

I-039/24          Wirtschaftsplan                   I-039-07/25  
StVV               des Eigenbetriebes                        StVV 
                       „Sportstättenbetrieb  
                       der Stadt Cottbus“  
                       für das Jahr 2025  
                       einstimmig  
                       beschlossen   
I-040/24          Wirtschaftsplan                   I-040-07/25  
StVV               des Eigenbetriebes                        StVV 
                       „Grün- und Parkanlagen  
                       der Stadt Cottbus“  
                       für das Jahr 2025  
                       einstimmig  
                       beschlossen   
I-041/24          Zuständigkeit                      I-041-07/25  
StVV               bei Vergaben des           StVV 
                       Eigenbetriebes  
                       Sportstättenbetrieb der  
                       Stadt Cottbus in  
                       Zusammenhang  
                       mit dem Bauvorhaben  
                       „Neubau einer  
                       Trampolinhalle im  
                       Sportzentrum Cottbus“   
                       einstimmig  
                       beschlossen   
II.1-043/24     Fortschreibung                II.1-043-07/25  
StVV               Einzelhandels- und                       StVV 
                       Zentrenkonzept (EHZK)  
                       für die Stadt Cottbus/ 
                       Chóśebuz (2024)  
                       mehrheitlich  
                       beschlossen   
III.1-011/24    Entscheidung                III.1-011-07/25  
StVV               über die Gültigkeit                        StVV 
                       der StVV Wieder- 
                       holungswahl der Stadtver- 
                       ordnetenversammlung 
                       Cottbus/Chóśebuz  
                       im Wahlbezirk 03101  
                       einstimmig  
                       beschlossen  

Antrags-Nr.    Sachverhalt                    Beschluss-Nr.   
AT-32/24         Prüfantrag zur                  AT-032-07/25 
                       kostenlosen Nutzung 
                       städtischer Einrichtungen  
                       und des innerstädtischen  
                       ÖPNVsowie zur Kooperation  
                       mit lokalen Fitnessclubs  
                       für die aktiven Mitglieder  
                       der Freiwilligen Feuerwehr  
                       in Cottbus 
                       Antragsteller:  
                       Fraktion AfD  
                       mehrheitlich  
                       angenommen   
AT-01/25         Hauptsatzungsänderung     AT-01-07/25 
                       Antragsteller:  
                       Fraktion CDU/Freie Wähler  
                       mehrheitlich  
                       angenommen   
Cottbus/Chóśebuz, 29.01.2025   
gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenscha# Branitz  

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Branitz findet am Freitag, dem 28.03.2025 um  
18:00 Uhr im Sportlerheim „Zur Eiche“ Branitz 
statt.   
Tagesordnung:  

1. Genehmigung des Protokolls 2024 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Schatzmeisters 
4. Bericht des Rechnungsprüfers 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Allgemeines/Diskussion und  

anschließendes Schüsseltreiben  
Der Vorstand 
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Bekanntmachung  
der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 64  

„Co6bus – Spree­Neiße“ über die  
zugelassenen Kreiswahlvorschläge für  

die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag  
am 23. Februar 2025  

Auf Grund des § 26 Absatz 3 Satz 2 des Bundeswahl-
gesetzes (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 91) in Verbindung mit § 38 der Bundeswahl-
ordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) geändert worden 
ist, diese wiederum zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 283), gebe ich die vom Kreiswahlausschuss in der 
Sitzung am 24. Januar 2025 für die Wahl des 21. Deut-
schen Bundestages im Wahlkreis 64 „Cottbus – Spree-
Neiße“ zugelassenen Kreiswahlvorschläge bekannt. 

Zugelassene Kreiswahlvorschläge

Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvor-
schläge ergibt sich aus § 30 Absatz 3 BWG. Die Be-
werberinnen und Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen 
sind nachstehend in der in § 36 Absatz 4 in Verbindung 
mit § 34 Absatz 1 Satz 2 BWO vorgeschriebenen Form 
aufgeführt. 

Nr.   Kreiswahlvorschlag 
  - Bewerber/-in

1   Sozialdemokratische Partei  
  Deutschlands (SPD) 
  Wallstein, Maja Scarlett  
  Mitglied des Deutschen Bundestages 
  Geboren: 1986, Cottbus 
  03046 Cottbus  

2   Alternative für Deutschland (AfD) 
  Schieske, Lars  
  Beamter im mittleren  
  feuerwehrtechnischen Dienst 
  Geboren: 1977, Cottbus 
  03051 Cottbus  

3   Christlich Demokratische Union  
  Deutschlands (CDU) 
  Rabes, Michael Horst Günter  
  Diplom-Informatiker der Medizin 
  Geboren: 1980, Forst (Lausitz) 
  03046 Cottbus  

4   Freie Demokratische Partei (FDP) 
  Kellner, Robert  
  Steuerfachangestellter 
  Geboren: 1999, Spremberg 
  03130 Spremberg 

5   --- 

6   Die Linke (Die Linke) 
  Görke, Christian  
  Diplomlehrer für Geschichte und Sport/ 
  Mitglied des Deutschen Bundestages 
  Geboren: 1962, Rathenow 
  14471 Potsdam  

7   FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) 
  Kupsch, Carsten  
  Niederlassungsleiter 
  Geboren: 1960, Greifswald 
  03119 Welzow  

8   Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, 
  Elitenförderung und basisdemokratische  
  Initiative (Die PARTEI) 
  Hanschke, Robert Friedemann Lothar  
  Lehrer 
  Geboren: 1985, Görlitz 
  03197 Jänschwalde  

9   Volt Deutschland (Volt) 
  Thiemann, Florian  
  Koordinator - EDV 
  Geboren: 1989, Cottbus 
  03058 Neuhausen/Spree  

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 27.01.2025 

gez. Sendsitzky 
Kreiswahlleiterin 

Amtliche Bekanntmachung 

Frühzei5ge  
Öffentlichkeitsbeteiligung  

zum Bebauungsplan  
Nr. W, N/40, 38/117  

„Sondergebiet Forschung  
und Entwicklung“  

Teilbereich 2 sowie Änderung 
des Flächennutzungsplanes 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/ 
Chóśebuz hat am 30.09.2020 für das im Lageplan ge-
kennzeichnete Gebiet einen Bebauungsplan Nr. W, N/40, 
38/117 mit der Bezeichnung „Sondergebiet Forschung 
und Entwicklung“ Teilbereich 2 und die damit verbun-
dene Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) be-
schlossen. 

Innerhalb des Plangebietes sollen die Bauflächen für 
ein neues innovatives und urbanes Stadtquartier, das 
bestehende Strukturen wie die Polizeidirektion Süd sinn-
voll integriert und dem Zentralcampus der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg 
ein städtebauliches Erweiterungspotenzial bietet, gesi-
chert werden. Das Plangebiet befindet sich innerhalb 
des Lausitz Science Parks und soll ein entsprechend 
hochwertiges Forschungsumfeld bereitstellen. 

Das Plangebiet in der Gemarkung Brunschwig umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 21,5 ha. Es befindet sich im 
Nordosten des Ortsteils Ströbitz und grenzt nördlich 
und westlich an den Mittleren Ring (Nordring und Pap-
pelallee) sowie östlich an den Zentralcampus der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus-Senf-
tenberg. Südlich erstreckt sich das Gebiet bis zur 
Juri-Gagarin-Straße.  
Im Übrigen ergibt sich der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes aus dem beigefügten Kartenaus-
schnitt. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) soll die Öf-
fentlichkeit frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planaufstellung sowie deren voraussicht-
liche Auswirkungen unterrichtet werden und Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung erhalten. 

Daher wird der Vorentwurf des Bebauungsplanes  
Nr. W, N/40, 38/117 „Sondergebiet Forschung und  
Entwicklung“ Teilbereich 2 sowie der Vorentwurf der  
10. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst jeweils 
zugehöriger Begründung in der Fassung vom 
21.01.2025 für den Zeitraum vom 17.02.2025 bis ein-
schließlich 21.03.2025 im Internet unter www.cottbus.de/ 
bauplanung zur Einsichtnahme bereitgestellt. 

Ergänzend können die Unterlagen im vorgenannten 
Zeitraum im Foyer des Technischen Rathauses, Karl-
Marx-Straße 67, 03044 Cottbus zu folgenden Zeiten 
eingesehen werden:  

montags und 
mittwochs von 07:00 bis 15:00 Uhr 
dienstags von 07:00 bis 17:00 Uhr 
donnerstags von 07:00 bis 18:00 Uhr 
freitags von 07:00 bis 13:00 Uhr 
samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 

Zu den veröffentlichten Unterlagen können Stellung-
nahmen abgegeben werden. Diese sind bis spätestens 
28.03.2025 vorzugsweise elektronisch per E-Mail an 
die Adresse bauplanung@cottbus.de zu senden. Ferner 
besteht die Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen 
per Post an den Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt-
verwaltung Cottbus/Chóśebuz, Technisches Rathaus, 
Karl-Marx-Straße 67, 03044 Cottbus. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt  
auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit  
Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutz-
gesetz (BbgDSG). 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt Informationspflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB 
(Art. 13 DSGVO), das mit im Internet veröffentlicht 
wird. 

Cottbus/Chóśebuz, 31.01.2025 

gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Amtliche Bekanntmachung 

Wirtscha#splan 
Sportstä6enbetrieb  

der Stadt Co6bus 
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigen-
betriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversamm-
lung durch Beschluss vom 29.01.2025 den Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt: 

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge                                    10.954.800 € 

die Aufwendungen                       11.798.300 € 

der Jahresgewinn                                 0 € 

der Jahresverlust                    -843.500 € 

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus  
laufender Geschäftstätigkeit                70.000 € 

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus  
der Investitionstätigkeit                -5.336.200 € 

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus  
der Finanzierungstätigkeit              5.266.200 € 

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf                0 € 

2.2. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf              0 € 

Gemäß § 14 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung 
i. V. m. § 67 Absatz 5 Satz 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg ist der Wirtschaftsplan in der 
Verwaltung zu jedermanns Einsicht auszulegen.  

Die Auslegung erfolgt in der 

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz,  
Neumarkt 5, 2. Etage, Zimmer 224 

in der Zeit vom 03.03. - 07.03.2025 zu folgenden Uhr-
zeiten: 

Dienstag:      09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 

Donnerstag:  09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr 

Freitag:         09:00 - 12:00 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0355 
612-2864. 

Cottbus/Chóśebuz, 30.01.2025 

gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz
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Öffentliche Bekanntmachung  

Durchführung der  
Gewässerschau 2025  

Der Gewässerverband Spree-Neiße führt seine Ver-
bandsgewässerschau gemeinsam mit der behördlichen 
Gewässerschau der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz, 
Untere Wasserbehörde  

am Mittwoch, den 12. März 2025 durch.   
Treffpunkt:   Gewässerverband Spree-Neiße 
                     Am Großen Spreewehr 8 
                     03044 Cottbus (Eingang Nordring)  
Uhrzeit:        9:00 Uhr   

Die Bekanntmachung der Verbandsgewässerschau  
erfolgt gemäß § 29 der Verbandssatzung des Gewäs-
serverbandes Spree-Neiße i. V. m §§ 44 und 45 des 
Wasserverbandsgesetzes (WVG). Die Bekanntmachung 
und Durchführung der behördlichen Gewässerschau  
erfolgt gemäß § 111 Brandenburgisches Wassergesetz 
(BbgWG).  
Die Schauen sind öffentlich und beziehen sich auf Ge-
wässer II. Ordnung innerhalb des Verbandsgebietes 
(hier: Bereich östlich der Spree). Im Rahmen der Ge-
wässerschauen erfolgt die Auswertung des abgelaufenen 
Unterhaltungsjahres und der Besprechung der erforder-
lichen Maßnahmen für das anstehende Unterhaltungs-
jahr.  
Nach hier vereinbartem Tourenplan werden die Gewäs-
ser anschließend, gem. § 29 Abs. 1 der Verbandssatzung, 
in angemessenem Umfang vor Ort geschaut.   
Cottbus/Chóśebuz, den 31.01.2025    
gez. Stephan Böttcher             gez. Dieter Perko 
Fachbereichsleiter                   Verbandsvorsteher 
Stadtverwaltung                      Gewässerverband 
Cottbus/Chóśebuz                   Spree-Neiße 
Fachbereich 
Umwelt und Natur               
Untere Wasserbehörde 

Amtliche Bekanntmachung  

Wirtscha#splan 
Grün­ und Parkanlagen  

der Stadt Co6bus  
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2025  
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigen-
betriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversamm-
lung durch Beschluss vom 29.01.2025 den Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:   
1. Es betragen  

1.1. im Erfolgsplan  
die Erträge 3.443.400 €  
die Aufwendungen 3.441.400 €  
der Jahresgewinn 2.000 €  
der Jahresverlust 0 €  

1.2. im Finanzplan  
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus  
laufender Geschäftstätigkeit 141.485 €  
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus  
der Investitionstätigkeit -664.000 €  
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus  
der Finanzierungstätigkeit 0 €  

2. Es werden festgesetzt  
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €  
2.2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €   
Gemäß § 14 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung  
i. V. m. § 67 Absatz 5 Satz 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg ist der Wirtschaftsplan in der 
Verwaltung zu jedermanns Einsicht auszulegen.   
Die Auslegung erfolgt in der  

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz,  
Neumarkt 5, 2. Etage, Zimmer 227  

in der Zeit vom 03.03. - 07.03.2025 zu folgenden Uhr-
zeiten:  

Dienstag:      09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr  
Donnerstag:  09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr  
Freitag:         09:00 - 12:00 Uhr  

oder nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0355 
612-2973.  
Cottbus/Chóśebuz, 30.01.2025   
gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Amtliche Bekanntmachung  

Jahresabschluss 2023 
Grün­ und Parkanlagen  

der Stadt Co6bus  
Auf der Grundlage des § 7 Punkt 4 der Verordnung 
über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebs-
verordnung – EigV) hat die Stadtverordnetenversamm-
lung am 29.01.2025 beschlossen:  
1. Der geprüfte Jahresabschluss des Eigenbetriebes 

„Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus“ wird 
zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 
965.276,72 € und einem Jahresverlust von 
20.070,81 € festgestellt.  
Der Jahresverlust von 20.070,81 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.  

Ebenso hat die Stadtverordnetenversammlung am 
29.01.2025 gemäß § 7 Punkt 5 EigV beschlossen:  
2. Dem Werkleiter, Herrn Normen Kothe, wird für das 

Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung erteilt.  
Gemäß § 33 Abs. 3 EigV ist der oben genannte Jahres-
abschluss und der Bestätigungsvermerk in der Verwal-
tung zu jedermanns Einsicht auszulegen.   
Die Auslegung erfolgt in der   

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz,  
Neumarkt 5, 2. Etage, Zimmer 227  

in der Zeit vom 03.03. - 07.03.2025 zu folgenden Uhr-
zeiten:  

Dienstag:      09:00 - 12:00  
                     und 13:00 - 17:00 Uhr  
Donnerstag:  09:00 - 12:00  
                     und 13:00 - 17:00 Uhr  
Freitag:         09:00 - 12:00 Uhr  

oder nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0355 
612-2973.  
Cottbus/Chóśebuz, 30.01.2025   
gez. Tobias Schick  
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Bekanntmachung des  
Landesamtes für Bergbau,  

Geologie und Rohstoffe  
vom 16. Januar 2025  

Bergrechtliches  
Zulassungsverfahren  

Abschlussbetriebsplan  
für den Tagebau  

Jänschwalde  
Gz.: j10­1.4­2­13 

 
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
(LBGR) hat mit Bescheid vom 23. Dezember 2024 
(Gz.: j10-1.4-2-13) den Abschlussbetriebsplan (ABP) 
für den Tagebau Jänschwalde gemäß §§ 55, 56 i. V. m. 
§ 48 Abs. 2 Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. Au-
gust 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 39 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. I 
S. 323) für den Geltungszeitraum ab dem 01. Januar 
2025 unter dem Geschäftszeichen j10-1.4-2-13 zuge-
lassen.  
Die sofortige Vollziehung der Zulassung wurde gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
angeordnet.   
Der Antragstellerin wurden Auflagen erteilt.  
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheides lautet:  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, einzule-
gen.  

Eine Ausfertigung des Bescheides mit einer Ausferti-
gung der zugehörigen Antragsunterlagen liegt in der 
Zeit vom  
 

03. März 2025 bis einschließlich 17. März 2025 
 
im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, 
Parzellenstraße 10, 03046 Cottbus, Haus 4, während 
der Dienststunden wie folgt zur Einsichtnahme aus: 
 

montags bis  
donnerstags von 8:00 bis 11:30 Uhr  

und 12:30 bis 15:00 Uhr  
freitags von 8:00 bis 11:30 Uhr 

 
Die telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 
+49 355 48640 235 wird erbeten.   
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
den Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt (§ 74 Absatz 
5 Satz 3 VwVfG). Der Zulassungsbescheid kann bis 
zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen 
und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
schriftlich oder elektronisch beim LBGR angefordert 
werden.  
Der Inhalt der Bekanntmachung, der Zulassungs-
bescheid des LBGR vom 23. Dezember 2024 sowie die 
zugehörigen Unterlagen werden gemäß § 27a VwVfG 
auch auf der Internetseite des LBGR veröffentlicht und 
können unter dem Link: 
 

https://lbgr.brandenburg.de/lbgr/de/energie/ 
weitere-genehmigungsverfahren/# 

 
eingesehen werden. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt 
der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.  
Cottbus/Chóśebuz, 16.01.2025   
gez. Fritze 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenscha# Sielow  

am 07.03.2025, um 18.00 Uhr,  
im Gasthaus am Sport-Park Sielow 

 
Tagesordnung:  

1. Eröffnung und Begrüßung durch  
den Jagdvorsteher   

2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes  
3. Kassenbericht  
4. Bericht der Revisionskommission  
5. Entlastung des Vorstandes und der  

Kassenführung  
6. Bericht des Jagdobmanns/Jagdpächter  
7. Beschlusserfassung des Haushaltsplanes 

2025/206  
8. Allgemeines/Diskussion und anschließendes 

Schüsseltreiben   
Der Vorstand 



Amtliche Bekanntmachung  
Auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Cottbus/Chóśebuz i. V. m. § 50 Abs. 4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gebe 
ich mit nachfolgender Tagesordnung bekannt, dass  
die 7. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt  
Cottbus/Chóśebuz  

am Mittwoch, den 19.02.2025, um 17:00 Uhr 
Stadthaus, Ratssaal, Erich Kästner Platz 1,  

03046 Cottbus, stattfindet.  
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen.  

Stand: 12.02.2025  

Tagesordnung  
7. Sitzung des Hauptausschusses  

der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
am Mittwoch, den 19.02.2025, um 17:00 Uhr,  

S tadthaus, Ratssaal, Erich Kästner Platz 1,  
03046 Cottbus  

I. Öffentlicher Teil  
1. Eröffnung der Sitzung  
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der  

Ladung, der Anwesenheit und der  
Beschlussfähigkeit  

3. Entscheidung über vorgebrachte  
Einwendungen gegen die Niederschrift  
über den öffentlichen Teil der  
letzten Sitzung  

4. Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung  
5. Einwohnerfragestunde  
5.1. Veranstaltungen EWA-13/25 

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße  
Anfragesteller:  
Familie Busch  

5.2. Handlungskonzept gegen EWA-14/25 
Rechtsextremismus II  
Anfragesteller:  
Herr Bzdok  

5.3. Nachfrage im Rahmen EWA-23/25 
der Bürgerbeteiligungssatzung,  
als Einwohner von Cottbus,  
zu meiner Anfrage vom Dezember,  
Änderung der Verpflichtungs- 
erklärung der Stadtverordneten  
Anfragesteller:  
Herr Prast  

5.4. Zahlungsaufforderung EWA-24/25  
über RBB/GEZ  
Anfragesteller:  
Herr Röpke  

5.5. Nachfrage im Rahmen EWA-25/25 
der Bürgerbeteiligungssatzung,  
als Einwohner von Cottbus,  
zum § 37 Parteiengesetz  
Anfragesteller:  
Herr Prast  

6. Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung  

6.1. Kitabedarfsplanung II AN-11/25 
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke  

6.2. Analyse Verwaltungsstruktur AN-15/25 
Anfragesteller:  
Fraktion Die Linke  
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Wahlbekanntmachung der  
Wahlbehörde Co6bus/Chóśebuz  
1. Am 23.2.2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 

Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Cottbus/Chóśebuz ist in 53 allgemeine 

Wahlbezirke eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten spätestens bis zum 2. Februar 2025 
übersandt wurden, sind der Wahlbezirk und das 
Wahllokal angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
ihr Wahlrecht ausüben können. 

 
3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein 

besitzt, kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
ist.  
Die Wahlberechtigten haben zur Wahl die Wahl-
benachrichtigung mitzubringen und ein gültiges 
Personaldokument bereitzuhalten. Sie haben sich 
auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person 
auszuweisen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei 
der Wahl abgegeben werden.  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede 
wählende Person erhält am Wahltag im betreffenden 
Wahllokal einen amtlichen Stimmzettel ausgehän-
digt.  
Jede wählende Person hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme.  
Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge 
der Wahlvorschlagsnummern  
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck 

die Namen der Bewerbenden der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbenden einen Kreis für die 
Kennzeichnung,  

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerbenden 
der zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.  
Die wählende Person gibt die Erststimme in 
der Weise ab, dass sie auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin 
oder welchem Bewerber sie gelten soll,  
und  
die Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll.  

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person 
in einer Wahlkabine des Wahllokales unbeobachtet 
gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die 
Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung 
von umstehenden Personen nicht erkannt werden 
kann.  
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden. 

 
4. Im Wahlbezirk 02305 und Briefwahlbezirk 09415 

wird gemäß § 1 des Wahlstatistikgesetzes eine re-
präsentative Wahlstatistik für die Bundestagswahl 
durchgeführt. Es werden Stimmzettel verwendet, 
aus denen Geschlecht und Geburtsjahrgruppen der 
Wählenden zu erkennen sind. Dabei ist jede Ver-
letzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen, eine 
Veröffentlichung der Auswertung nach einzelnen 
Wahlbezirken erfolgt nicht. 

 
5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öf-
fentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne 

Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, 
in dem sich das Wahllokal befindet, sowie unmit-
telbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Be-
einflussung der Wählenden durch Wort, Ton, Schrift 
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung ver-
boten.  

6. Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein 
für die Bundestagswahl haben, können an dieser 
Wahl in dem Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,  
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

bezirk dieses Wahlkreises oder   
b) durch Briefwahl teilnehmen.  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden.  

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle 
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 
des Bundeswahlgesetzes).  
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 
des Bundeswahlgesetzes). Blinde und sehbehinderte 
Personen haben die Möglichkeit, mit Hilfe einer 
Stimmzettelschablone zu wählen. Die Schablone 
kann beim Blinden-und-Sehbehinderten-Verband 
Brandenburg e.V. kostenlos angefordert werden.  
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  

8. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der 
Briefwahlergebnisse am Wahltag um 16:00 Uhr im 
OSZ I, Sielower Str. 10, zusammen.  

Cottbus/Chóśebuz, 31. Januar 2025   
gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenscha#  

Kiekebusch  
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft Kiekebusch.   
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Kiekebusch wird am 28. März 2025 um  
19:00 Uhr in der alten Schule stattfinden.  

TOP 1:  Bericht des Vorstandes  
TOP 2: Bericht des Kassenwartes  
TOP 3: Kassenprüfung  
TOP 4: Entlastung des Kassenwartes  
TOP 5: Entlastung des Vorstandes 

TOP 6: Neuwahl des Vorstandes  
TOP 7: Vorstellung des Haushaltsplanes 2025/2026  
TOP 8: Bericht des Jagdpächters  
TOP 9: Aktuelle Themen   

Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen.    
Der Jagdvorsteher, 
Sebastian Greschke 
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6.3. Aktueller Stand des AN-16/25 
Glasfaserausbaus an  
Verwaltungsstandorten  
der Stadt Cottbus  
Anfragesteller: 
Fraktion Die Linke  

6.4. Haus- und fachärztliche AN-17/25 
Versorgungssituation von Cottbus  
und des Umlandes  
Anfragesteller:  
Fraktion MIB/ZSC  

6.5. Preisgestaltung von AN-18/25 
Anträgen auf Erlaubnis  
zur befristeten Sondernutzung  
öffentlicher Straßen  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.6. Wirtschaftlichkeit des AN-19/25 
Welcome-Centers Cottbus  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.7. Unterstützung des AN-20/25 
„Zug der fröhlichen Leute“  
2024 und 2025 durch  
die Stadt Cottbus  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.8. Digitale Stadt: AN-21/25 
Einführung der E-Akte in der  
Cottbuser Stadtverwaltung  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD  

6.9. Leistungsorientierte Bezahlung AN-22/25 
in der Cottbuser Stadtverwaltung  
Anfragesteller:  
Fraktion AfD 

 
7. Berichte und Informationen 
 
7.1. Bericht des Oberbürgermeisters  

sowie Aussprache zum Bericht 
Berichterstatter:  
Herr Schick  

7.2. Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Bialas  

7.2.1.Ankündigung der Tätigkeitsberichte  
der Gleichstellungsbeauftragten und  
der Kinder- und Jugendbeauftragten  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz 
Berichterstatterinnen:  
Frau Erdmann, Frau Sattler  

7.3. Petitionen 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Biesecke 

 
8. Vorlagen der Verwaltung 
 
8.1. Aufhebung der  OB-002/25 StVV 

Schiedsbezirke Mitte und  
West sowie Neubildung  
Schiedsbezirk Mitte-West   

8.2. Wahl der stellvertretenden OB-008/25 StVV 
Schiedsperson für die  
Schiedsstelle Mitte-West   

8.3. 2. Aktualisierung OB-005/25 StVV 
der Beschlussfassung   
über die Berufung von  
sachkundigen Einwohnern  
in die Fachausschüsse  
der Stadtverordnetenversammlung  
der Stadt Cottbus/Chóśebuz für die  
VIII. Wahlperiode (Grundsatz- 
beschluss der StVV vom 25.09.2024)   

8.4. Feststellung geprüfter OB-003/25 StVV 
Jahresabschluss 2023  
des Eigenbetriebs „Tierpark 
Cottbus“, Ergebnisverwendung  
und Entlastung Werkleitung   

8.5. Wirtschaftsplan 2025 OB-004/25 StVV 
des Eigenbetriebs „Tierpark  
Cottbus“ und Betrauung   

8.6. Entgeltordnung I.1-001/25 StVV 
Eigenbetrieb  
„Tierpark Cottbus“   

8.7. Feststellung OB-001/25 StVV 
Jahresabschluss 2023  
des Eigenbetriebes  
„Kommunale Kinder- und  
Jugendhilfe der Stadt Cottbus“,  
Ergebnisverwendung sowie  
Entlastung der Werkleitung   

8.8. Wirtschaftsplan I-034/24 StVV 
des Eigenbetriebes  
„Kommunale Kinder- und  
Jugendhilfe der Stadt Cottbus“  
für das Jahr 2025   

8.9. Genehmigung I-002/25 StVV 
der im Rahmen der  
Jahresabschlussarbeiten 2022  
bekannt gewordenen über- und  
außerplanmäßigen Aufwendungen  
und Auszahlungen des  
Haushaltsjahres 2022   

8.10. Beschluss über I-003/25 StVV 
den Jahresabschluss 2022  

8.11. Entlastung des I-004/25 StVV 
Oberbürgermeisters  
Holger Kelch  
(01.01.2022-29.11.2022) und  
des Oberbürgermeisters  
Tobias Schick  
(30.11.2022-31.12.2022)  
für das Haushaltsjahr 2022   

8.12. Satzung über die I-037/25 StVV 
Festsetzung der Hebesätze  
für die Realsteuern der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz 
(Hebesatzsatzung)   

8.13. Bebauungsplan II.1-045/24 StVV 
Groß Gaglow Wohngebiet  
„Am Sportplatz“ - Beschluss  
zur Beteiligung der Öffentlichkeit   

8.14. 1. Änderung des II.1-004/25 StVV 
Bebauungsplanes  
„Waldparksiedlung“  
sowie 3. Änderung des  
Flächennutzungsplanes  
(FNP) Gallinchen 
Beschluss zur Beteiligung  
der Öffentlichkeit   

8.15. Einführung der III.1-002/25 StVV 
Bewohnerparkausweis- 
gebührenordnung   

8.16. Änderung der III.1-003/25 StVV 
Parkgebührenordnung  

 
9. Anträge aus der  

Stadtverordnetenversammlung 
 
9.1. Änderungsantrag: AT-42/24 

Resolution der Stadtverordneten- 
versammlung: Für den Frieden  
und gegen eine Eskalation des  
Krieges in der Ukraine  
Antragsteller:  
Fraktion AfD  

9.2. Einbeziehung des AT-02/25 
Hammergrabens in das  
Projekt Stadt am Fluss  
Antragsteller:  
Fraktion CDU/Freie Wähler  

9.3. Arbeitsverpflichtung für AT-03/25 
Bürgergeld-Bezieher prüfen  
Antragsteller:  
Fraktion CDU/Freie Wähler  

9.4. Prüfung der Umsetzung AT-06/25 
einer Verpackungssteuer auf  
Einwegverpackung für Essen  
und Getränke für eine  
saubere Stadt Cottbus/Chóśebuz  
Antragsteller:  
Fraktion UC!/FDP 

9.5. Einsatz von AT-07/25 
finanziellen Mitteln aus  
dem Strukturstärkungsgesetz  
für die Sanierung von Kitas  
Antragsteller:  
Fraktion AfD  

9.6. Verzicht auf Strafanzeigen AT-08/25 
bei Fahren ohne Fahrschein  
Antragsteller:  
Fraktion Die Linke  

9.7. Teilnahme an AT-09/25 
Aktion „Mähfreier Mai“  
Antragsteller:  
Fraktion Die Linke  

10. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen    
II. Nicht öffentlicher Teil  
1. Entscheidung über vorgebrachte  

Einwendungen gegen die Niederschrift  
über den nicht öffentlichen Teil der  
letzten Sitzung  

2. Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung  
Es liegen keine Anfragen aus der  
Stadtverordnetenversammlung vor.  

3. Berichte und Informationen  
3.1. Oberbürgermeister 

Berichterstatter:  
Herr Schick  

3.2. Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter:  
Herr Dr. Bialas  

4. Vorlagen der Verwaltung  
4.1. Eintragung in OB-002/25 HA 

die Ehrenchronik der  
Stadt Cottbus/Chóśebuz   

4.2. Gebietsbeauftragung für II.1-006/25 StVV 
das Förderprogramm  
„Lebendige Zentren“ 
 Innenstadt Cottbus   

4.3. Gebietsbeauftragung für II.1-007/25 StVV 
die Städtebauförderkulisse  
„Struktureller Wandel  
Cottbuser Ostsee“ in  
der Gesamtmaßnahme  
Wachstum und nachhaltige  
Erneuerung (WNE)   

4.4. Gebietsbeauftragung im II.1-008/25 StVV 
Bund/Länder-Programm  
„Sozialer Zusammenhalt“ (SZH)  
in der Fördergebietskulisse  
Cottbus Neu-Schmellwitz   

5. Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung  
Es liegen keine Anträge aus der  
Stadtverordnetenversammlung vor.  

6. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen  
7. Schließung der Sitzung  
Cottbus/Chóśebuz, 12.02.2025   
gez. Tobias Schick 
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz  
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VERANSTALTUNGEN  
FÜR ERWACHSENE BIS APRIL  

Mo., 24.02., 19:00 Uhr 
Lausitzer LesART  
Jörg Thadeusz: Steinhammerstraße
Lesung. Gespräch 
Der Journalist, Moderator und Schriftsteller Jörg Tha-
deusz schreibt über einen Aufsteiger, der mit seiner Her-
kunft bricht und sie doch nie ganz loswird. Sein au-
thentischer Roman lehnt sich an das Leben des Malers 
Norbert Tadeusz an, der es zum Meisterschüler Beuys’ 
und zum Kunstprofessor brachte.  
Moderation: Hendrik Röder, Brandenburgisches Lite-
raturbüro. Mitveranstalter: Brandenburgisches Lite-
raturbüro. Eintritt: 12/10 Euro 

Mi., 26.02., 16:00 Uhr (Veranstaltungsraum 1. OG) 
Wolfgang Staske: Auf Schienen durch die Schweiz 
Vortrag, Bilder 
Der Cottbuser Wolfgang Staske ist eine Woche lang mit 
verschiedenen Reisezügen der Schweizer Eisenbahn-
gesellschaften durch das Land gereist, hat atemberau-
bende Fahrten durch einzigartige Berglandschaften mit 
naturbelassener Fauna und Flora erlebt.  
Er vermittelt Spannendes aus dem Leben der 150-jäh-
rigen Schweizer Eisenbahn und plaudert humorvoll mit 
einem Augenzwinkern über das alltägliche Leben der 
Eidgenossen. Eintritt: 5/3 € ermäßigt 

Mo., 03.03., 18:30 Uhr  
Walter Schönenbröcher:  
Entmystifizierung der KI – Vortrag 
Als KI-Experte trägt der studierte Mathematiker und 
international mehrfach prämierte Filmemacher Walter 
Schönenbröcher zwei Herzen in seiner Brust. Da ist ei-
nerseits die KI, die die Arbeitswelt revolutioniert, krea-
tive Prozesse beschleunigt oder das Gesundheitswesen 
transformiert. Andererseits gibt es auch die Risiken Da-
tenschutz, Deepfaking, Desinformation, Überwachung 
und die ethischen Herausforderungen autonomer Sys-
teme. Eintritt: 8/6 € ermäßigt 

Mappe kann – ausschließlich an diesem Abend – als 
Sonderdruck ein Buch mit den Gedichten erworben 
werden. Veranstaltung im Rahmen der 35. Brandenbur-
gische Frauenwochen – Trotz(t)dem! Unterstützt durch 
den Brandenburgischen Literaturrat aus Mitteln des 
MWFK. Eintritt: frei. Um einen Wertschätzungsbeitrag 
wird gebeten. 

AUSSTELLUNGEN 
Rudolf Sittner: SAG NEIN - Ein Appell des Dichters 
Wolfgang Borchert und eine Ermutigung zum NEIN 
sagen. Eine typografisch-fotografische Plakatserie 
Der Dichter Wolfgang Borchert kehrte physisch und 
psychisch schwer geschädigt aus dem 2. Weltkrieg zu-
rück. Seine letzten geschriebenen Worte sind ein ein-
dringlicher Appell an die Menschheit, künftig friedlich 
miteinander zu leben. Er wusste schon damals, dass ein 
nächster Weltkrieg das Ende der Zivilisation bedeuten 
würde. 
bis: Do., 06.03.

Künstlerinnen-K11 e. V.: ZeitDruck
10 zeitgenössische Positionen zu einem gemeinsamen 
Thema. Zeichnung trifft auf Malerei, Realismus auf 
Abstraktion, Fläche auf Räumlichkeit. 
Di., 11.03. - Fr., 06.06.

100 JAHRE STADTBIBLIOTHEK 1925 - 2025
Das Programmheft für das Jubiläumsjahr ist da! 
Am 4. Oktober 2025 wird unsere Bibliothek 100 Jahre 
jung. Unser Jubiläums-Programmheft enthält: *einen 
chronologischen Überblick der Veranstaltungen – je-
weils für Erwachsene und Kinder/Jugendliche, *den 
Abdruck des Artikels zur Bibliotheksgeschichte aus 
dem Cottbuser Heimatkalender 2025, *analoge und di-
gitale Angebote aus unserem Bibliotheksalltag. Unsere 
Veranstaltungen spiegeln das wider, was uns als Biblio-
thek für ALLE ausmacht. Wir ermöglichen kulturelle 
Erlebnisse für Menschen jeden Alters, Begegnungen 
mit prominenten Gästen und kreativen Leuten aus der 
Region, immer wieder das Nachdenken über Themen, 
die unter den Nägeln brennen, Musik sowie viel Raum 
für unsere langjährigen Kooperationspartner. Am Inhalt 
der Festwoche (6.10. - 11.10.) feilen wir noch, das voll-
ständige Programm geben wir rechtzeitig bekannt.  

Jörg Thadeusz © Maya Claussen

Schönenbröcher, Walter © Walter Schönenbröcher

Trojanow, Ilja © Susann Urban

Mo., 10.03., 18:00 Uhr  
Olaf Hoffmann: Art of Nature
Ein Island-Multivisions-Vortrag 
In insgesamt 9 Wochen und über 11.000 km lang er-
kundete der Gubener Olaf Hoffmann mit seiner dama-
ligen Partnerin Island, das Land der Geysire, Wasserfälle 
und Farbenspiele. Sein Rollstuhl war dabei nicht einmal 
die größte Herausforderung. Die Reise führte von den 
Highlights an der Ringstraße, dem „Golden Circle“ bis 
ins Hochland, oft auf abseits gelegenen abenteuerlichen 
Pisten. Eintritt: 6/4 € ermäßigt 

Mo., 17.03., 19:00 Uhr 
Klaus Trende, Katja Lang: Ufer – Premiere  
für eine Lyrik-Grafik-Mappe & eine Hommage  
an Eva Strittmatter
Die Texte von Klaus Trende unter dem Titel UFER 
hatte Eva Strittmatter einst für einen Sammelband aus-
gewählt. Durch ihren Tod kam es nicht mehr zu einer 
Edition. Fasziniert von der grafischen Handschrift der 
Berliner Künstlerin Katja Lang entstand 2022 die Idee 
zur Herausgabe des gemeinsamen Projektes. Modera-
tion: Ines Göbel, Leiterin Literaturwerkstatt. Neben der 

Klaus Trende, © Archiv Trende; Katja Lang, © Jörn Weier

Mi., 26.03., 19:00 Uhr 
Lausitzer LesART  
Ilja Trojanow: Das Buch der Macht 
Lesung und Gespräch 
Der studierte Rechtswissenschaftler, Ethnologe und 
Bestsellerautor Ilja Trojanow hat eine Wunderkammer 
des Nachdenkens über das Wesen der Macht geschrie-
ben. Herzstück ist die Nacherzählung des Großgedichtes 
von Stojan Michailowski „Buch für das bulgarische 
Volk“ (1897), in dem der gebrechliche Wesir des Os-
manischen Reiches seinem Neffen und Nachfolger in 
15 Tagen und Nächten die Strategien des Herrschens 
auseinandersetzt. Ilja Trojanow (*1965, Bulgarien) stellt 
der Erzählung einen vielstimmigen Chor bedeutender 
Theoretiker des Herrschens zur Seite.  
Moderation: Hendrik Röder, Brandenburgisches Lite-
raturbüro. Mitveranstalter: Brandenburgisches Lite-
raturbüro. Eintritt: 10/8 € ermäßigt 

Mo., 07.04., 19:00 Uhr 
Lausitzer LesART Sabine Rennefanz: Kosakenberg
Lesung und Gespräch 
Was ist Heimat und wie lässt man die Provinz hinter 
sich? Die erfolgreiche Kathleen lebt seit Jahren in Lon-
don. Die Besuche bei ihrer Mutter im brandenburgischen 
Kosakenberg konfrontieren sie mit einer Welt, der sie 
in den neunziger Jahren zu entkommen versuchte. Sa-
bine Rennefanz führt in ein Dorf, in dem fast nur Männer 
geblieben sind und die wenigen Frauen, die nicht das 
Weite gesucht haben, mit Eiern handeln, von der Liebe 
träumen und über die reden, die weggegangen sind. Sa-
bine Rennefanz (*1974, Beeskow) arbeitet als Journa-
listin u. a. für Der Spiegel, Tagesspiegel und radioeins. 
Moderation: Katarzyna Zorn, Brandenburgisches Lite-
raturbüro. Mitveranstalter: Brandenburgisches Litera-
turbüro. Eintritt: 10/8 € ermäßigt 

STÄNDIGE ANGEBOTE  
FÜR ERWACHSENE 

Schach für jedermann
Sie können in Cottbus im öffentlichen Raum Schach 
spielen – sogar unter fachkundiger Anleitung! Einsteiger 
sind ebenso willkommen wie erfahrene Schachspieler. 
In der kalten Jahreszeit besteht diese Möglichkeit in 
unserem Haus. Ein Schachtisch sowie Schachspiele sind 
vorhanden. Ein kostenloses Angebot, gemeinsam ver-
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anstaltet vom Citymanagement Cottbus/Chóśebuz und 
der Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus. 
Dienstags, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr (Lesecafé 
& Bereich Regionalkunde)

VERANSTALTUNGEN  
FÜR KINDER 

Bitte immer anmelden!

Mo., 03.03., 10:00 Uhr 
Walter Schönenbröcher:  
Entmystifizierung der KI – Vortrag
Die einen brennen für ihren Nutzen, andere sehen in 
ihr eine Gefahr für die Welt. Der Filmemacher, Visionär 
und KI-Experte Walter Schönenbröcher lässt beide Sei-
ten zu Wort kommen. Entdecke, wie KI die Arbeitswelt 
revolutioniert, kreative Prozesse beschleunigt oder im 
Umweltschutz neue Wege eröffnet. Aber betrachte auch 
die Risiken: Datenschutz, Desinformation oder Über-
wachung und die ethischen Herausforderungen auto-
nomer Systeme. 60 Minuten. Ab Klasse 10/11 (ab 16 
Jahren). Der Eintritt ist frei. 

Do., 20.03., 10:00 Uhr 
Monika Auer:  
Märchen von allem, was grünt und blüht  
Die Märchenerzählerin Monika Auer lockt euch zum 
Frühlingsanfang in die zauberhafte Welt der Blumen, 
Bäume und Tiere. Zwischen den Märchen lässt sie Töne 
aus der Natur erklingen. Monika Auer kommt aus Senf-
tenberg. Sie ist Mitglied der Europäischen Märchen-
gesellschaft und des Berlin-Brandenburgischen Mär-
chenkreises. 60 Minuten. Ab Klasse 2. Der Eintritt ist 
frei. 

Do., 03.04., 10:30 Uhr 
Christine Fehér: Dünner als du denkst
Wenn der Spiegel zum Feind wird … In einer Klinik 
treffen junge Menschen mit verschiedenen Formen einer 
Essstörung aufeinander. Zwischen ihnen entwickelt sich 
eine enge Freundschaft. Ob sie es schaffen, gemeinsam 
gesund zu werden? Denn es gibt auch das Mädchen Ti-
lia, die alle Fortschritte infrage stellt und damit nicht 
nur sich selbst in große Gefahr bringt. 90 Minuten. Ab 
Klasse 7. Der Eintritt ist frei. Eine Autorenbegegnung 
in Kooperation mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis Bran-
denburg e. V., gefördert aus Mitteln des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg.  

Fr., 04.04., jeweils 18:00 - ca. 21:00 Uhr 
ABENDS IN DIE BIBLIOTHEK – mit Papa
Die Bibliothek wird geschlossen, aber Kinder mit ihren 
Vätern dürfen bleiben. Spannende Geschichten, ver-
rückte Spiele und knifflige Basteleien lassen den ge-
meinsamen Abend zu einem fröhlichen Erlebnis werden. 
Mitveranstalter: Netzwerk Gesunde Kinder Cottbus. 
Für Kinder (1. - 4. Klasse) mit ihren Vätern. Der Eintritt 
ist frei. Um eine Spende wird gebeten.  

Di., 08.04., 10:00 Uhr 
Reinhard Stöckel:  
Ein wildes Schwein mit Namen Wilfried
„Wilfried, du bist doch kein Wildschwein!“ Ständig hat 
Wilfried Ärger mit Oberschwein Olbert. Eines Tages 
bricht er einfach auf zur sagenhaften großen Wiese. Un-
terwegs entdeckt er ein schreckliches Geheimnis, trifft 
zum Glück auf Zottelhund Fiedje und lernt das Wild-
schweinmädchen Jo kennen. Bald steht Wilfried vor ei-
ner schweren Entscheidung … Die Geschichte wurde 
von Mattes Knabe liebevoll illustriert. 60 Minuten. Ab 
Klasse 3. Der Eintritt ist frei. 

Do., 10.04., 10:00 Uhr 
Stefanie Schiemenz: Ich entdecke Cottbus
Mit kurzen, interessanten Geschichten zu Epochen, Epi-
soden und Personen der Stadtgeschichte gehen die Kin-
der auf eine Zeitreise durch Cottbus. Die Kinder erfah-
ren, wo die Stadtbesiedlung ihren Anfang nahm, wann 
Gebäude entstanden sind, die bis heute das Stadtbild 
prägen, und lernen Persönlichkeiten wie Paul Werner 
oder den Fürsten Pückler genauer kennen. Der Eintritt 
ist frei. 60 Minuten, ab Klasse 3  
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Schach in der Bibliothek  © Uta Jacob

Michaela Lehmann mit Krümel und Emil Foto: Kerstin Stöckel

Stefanie Schiemenz © Schiemenz

Schreibgruppe Zeitzeugen Foto: Andreas Fehrmann 

Schwein Wilfried © Mattes Knabe

LEA Lese-klub - Lesen Einmal Anders.  
Was ist das Besondere am LEA Lese-klub? Es ist egal, 
wie gut ihr lesen könnt. Im LEA Lese-klub darf jeder 
mitmachen! Bei uns steht der Spaß am Lesen an erster 
Stelle und nicht das Lesen lernen. Ihr lernt Menschen 
mit und ohne Lernschwierigkeiten kennen. Wir lesen 
im Lese-café der Bibliothek. Dort können uns alle sehen 
und hören. 
Kontakt: Freizeit-club – ganz unbehindert, Macht los 
e. V. | Kontakt: Kerstin Bräuer | Telefon: 0355 583227 | 
Mobil: 0160 2054710 | E-Mail: freizeitclub@machtlos-
cottbus.de 
An einem Freitag, jeweils 16:00 - 18:00 Uhr (Bereich 
Regionalkunde) | Nächste Termine: 21.02. (Auftakt 
mit den Lesefüchsen im Grünen Haus), 14.03., 28.03., 
11.04., 25.04. 

FrauenLesekreis
Wir lesen gemeinsam deutsche Texte. Alle Migrantinnen 
sind willkommen. Weitere Informationen über: Sofia 
Westholt, Mobil: 0176-12241424 | Telefon: 0355-488 
86 63 | E-Mail: sofia.westholt@paritaet-brb.de. Eine 
ehrenamtliche Initiative, unterstützt von der Freiwil-
ligenagentur Cottbus, in Trägerschaft des Paritätischen 
Landesverbandes Brandenburg e.V., und der Bibliothek. 
Donnerstags, 10:00 - 12:00 Uhr (Bereich Regional-
kunde)

Die Schreibgruppe ZEITZEUGEN trifft sich  
Wir haben viel erlebt und schreiben darüber. Über unsere 
Kindheit und Jugend aber auch über unseren Alltag, die 
Familie oder unseren Blick auf die Gesellschaft gestern 
und heute. Wir wollen Wissen bewahren, um die Ver-
gangenheit und damit unsere Gegenwart besser verste-
hen zu können. Bei unseren Treffen schätzen wir den 
angeregten Austausch. Uns gibt es seit 1995. Weitere 
schreibfreudige ZEITZEUGEN sind immer willkom-
men. Teilnahme kostenlos.  
Kontakt: Irina Lehmann | E-Mail: irina.l@lausitz.net  
Am 1. Donnerstag im Monat, 9:30 Uhr (Kunstkabi-
nett)

Für Vier- bis Sechsjährige  
Mittwochs, 16:00 Uhr 
Michaela Lehmann:  
Mit Emil durch das Bücherjahr
LeseRatterich Emil ist schlau. Für ein ganzes Jahr in 
der Bibliothek hat er vorgesorgt und sich mit jeder 
Menge guter Bücher bevorratet. Seine Leseabenteuer 
teilt er regelmäßig mit vielen Kindern. Die fröhliche 
Vorlesestunde endet mit einer kleinen Bastelei. 
Dauer: 45-60 Minuten, nächste Termine 2025: 19.02., 
05.03., 19.03., 02.04., 23.04.  

STÄNDIGE ANGEBOTE  
FÜR KINDER 

Für alle ständigen Angebote gilt: Der Eintritt ist frei 
(außer bei den FERIEN-LESE-ABENTEUERN). Eine 
Anmeldung ist erforderlich. 

Für Dreijährige. Samstags, 10:00 Uhr 
Michaela Lehmann:  
Lesestartgeschichten mit Känguru Krümel
Känguru Krümel lädt Dreijährige zu einer fröhlichen 
Mini-Lesezeit und einer kleinen Bastelei ein. Die „Le-
sestartgeschichten“ begleiten das bundesweite Pro-
gramm „Lesestart 1-2-3“ zur frühen Sprach- und Lese-
förderung. Für Kinder und ihre Familien, die das erste 
Mal dabei sind, gibt es ein altersgerechtes Kinderbuch 
und Vorlesetipps. Mehr unter: www.lesestart.de 
Dauer: 45-60 Minuten, nächste Termine: 08.03., 29.03. 
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Ab 6 Jahren. Dienstags einmal im Monat, 16:30 Uhr 
Dienstagsgeschichten mit Lesefuchs 
Wenn der Fuchs das Licht ausknipst, beginnt das  
Bilderbuchkino. Ihr lernt ein spannendes oder lustiges 
Kinderbuch kennen. Ein Lesefuchs stellt es euch vor. 
Die Bilder aus dem Buch erscheinen großflächig auf 
einer Leinwand. Danach gibt es eine kleine Malerei. 
Dauer: 30 bis 45 Minuten. Mitveranstalter: Lesefuchs 
e. V. Cottbus, nächste Termine: 11.03., 08.04.  
Für Ferienkinder ab 6 Jahren.  
Donnerstags, 9:30 Uhr 
FERIEN-LESE-ABENTEUER 
BIBO, unser Bibliotheksmaskottchen, lässt keine Feri-
enlangeweile aufkommen. Denn wo dieser bunte Typ 
auftaucht, sind Lesespaß und Bastel- oder Malfreude 
garantiert. Was wir uns zu den jeweiligen Terminen aus-
gedacht haben, erfahrt ihr auf unserer Website (Ver-
anstaltungsseite). Unkostenbeitrag: 1,00 €, nächste Ter-
mine: 17.04., 23.04. (Ferien-Lese-Abenteuer SPEZIAL)  
Kartenreservierung/Anmeldung bitte:  über Internet: www.bibliothek-cottbus.de  

telefonisch: 0355 38060-24 oder  
persönlich in der Bibliothek: 
Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus
Berliner Str. 13/14, 03046 Cottbus  
Die Bibliothek ist barrierefrei zu erreichen.  
Öffnungszeiten:  
Di bis Do    10:00 - 18:00 Uhr  
Fr                10:00 - 19:00 Uhr  
Sa               10:00 - 14:00 Uhr 

Veranstaltungs5pps der  
Volkshochschule Co6bus  

Zeichnen mit Stift und Kreide für Anfänger 
Montag, 17.02.2025 von 15:30 - 17:00 Uhr,  
3 Termine, 31,80 €  
In diesem Kurs erlernen Sie die Grundtechniken des 
Zeichnens und Malens vom ersten Strich bis zur fertigen 
Arbeit, vom klassischen Bleistift bis zur farbigen Kreide. 
Sie werden vertraut mit den Anwendungen verschiede-
ner Zeichenutensilien und Materialien. Zu Beginn des 
Kurses erlernen Sie das freie Zeichnen, um das Material 
zu verstehen. Im weiteren Verlauf des Kurses arbeiten 
Sie vor einem Objekt, schauen genau hin und versuchen 
die Struktur und den Charakter des Motivs zu erfassen. 
Schritt für Schritt entwickeln Sie die Freude am Expe-
rimentieren und gehen mit dem Stift auf Wanderschaft. 
Durch die Dozentin werden die Materialien: Stifte, Blei-
stifte, Pastellkreiden, Wachskreiden und Papiere zur 
Verfügung gestellt. Dafür sind Materialkosten in Höhe 
von 5,00 € pro Person bei der Dozentin zu entrichten. 
Kursleitung: Susanne Kruse  
Linolschnitt - mehrfarbiger Druck für Anfänger 
Montag, 17.02.2025 von 17:30 - 19:45 Uhr,  
3 Termine, 47,70 €  
Der Kurs umfasst eine kleine theoretische Einleitung 
zum Thema Linoldruck, Werkzeuge und Materialien. 
Anschließend geht es in die praktische Umsetzung. Ziel 
ist es - einen eigenen, individuellen Druck zu erstellen - 
von der eigenen Zeichnung/Skizze, über das Schnitzen 
bis hin zum Bearbeiten der Druckplatte in einzelnen 
(Farb-)Schritten bis zum Drucken. Sie erlernen das Hand-
werk des mehrfarbigen Linoldrucks, zuerst in kleiner 
Auflage in A4 und später die Druckübertragung auf A3. 
Kursleitung: Susanne Kruse  
Dancefitness 
Dienstag, 18.02.2025 von 20:00 - 21:30 Uhr,  
10 Termine, 116,00 €  
Im Kurs erlernen Sie Grundschritte des Jazzdance ge-
paart mit Elementen des modernen Tanzes. Durch in-
tensive Schulung präziser Bewegungsabläufe eignen 
Sie sich Grundwissen für eine perfekte Körperbeherr-
schung an und aktivieren Ihre Ausdauerfähigkeit. Rü-
cken- und Wirbelsäulenbereiche werden trainiert durch 
eine gezielte Haltungsschulung u.a. mit Therabändern. 
Kursleitung: Verena Otto  

Aufgaben des Pflegestützpunktes Cottbus 
Mittwoch, 19.02.2025 von 15:00 - 16:30 Uhr,  
1 Termin, entgeltfrei 
Die Veranstaltung gibt Einblick in die Arbeit und Auf-
gabe des Pflegestützpunktes Cottbus. Beschäftigte der 
Pflegekassen und des Fachbereichs Soziales der Stadt-
verwaltung Cottbus/Chósebuz beraten und unterstützen 
Sie bei den folgenden wichtigen Themen:  

- Pflege zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung,  
- Leistungen der Pflegeversicherung,  
- hauswirtschaftliche Versorgung,  
- Finanzierung von Pflege und Hilfen,  
- Finanzierung der stationären Pflege,  
- Unterstützung bei der Antragstellung bei  

Kassen und Behörden,  
- Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger,  
- Wohnraumberatung im Zusammenhang  

mit dem Thema Pflege.  
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren und 
Fragen zu stellen. Die Beratung ist für alle Bürgerinnen 
und Bürger neutral und kostenfrei. 
Kursleitung: Lydia Bagola 
 
Schminken und Stylen leicht gemacht 
Mittwoch, 19.02.2025 von 16:00 - 18:15 Uhr,  
3 Termine, 49,50 €  
Gehen Sie in diesem Kurs den Fragen nach: Welchen 
Hauttyp habe ich? Wie pflege ich mich richtig? Wie 
schminke ich mich, ohne geschminkt auszusehen? Wie 
kann ich mein Styling optimieren? Erleben Sie in Theo-
rie und Praxis begleitet durch die Hautspezialistin und 
Visagistin, wie eine Verbesserung des Hautbildes, ein 
leichtes Makeup und die richtigen Stylingtipps Ihr per-
sönliches Erscheinungsbild optimieren und Sie einfach 
schöner aussehen lassen. 
Kursleitung: Elke Wasiewicz 
 
Digitale Welten - Chancen oder Risiken 
Mittwoch, 19.02.2025 von 17:00 - 20:00 Uhr,  
2 Termine, 51,20 €  
Die digitale Welt bietet viele Chancen, birgt aber auch 
gewisse Gefahren. Einige davon sind weit bekannt: Vi-
ren, Spam-Mails und Betrug gehen oft durch die Medien 
- doch wie schützen wir uns davor? Und was ist mit 
den Gefahren, die nicht so bekannt sind? In diesem 
Kurs lernen Sie sich in der Digitalwelt besser zurecht-
zufinden und sich Ihre Privatsphäre zu bewahren. Wie 
verwenden Sie einen Passwortmanager, was ist die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung, was wollen die ganzen 
Firmen eigentlich mit meinen Daten? Der Kurs wird 
Fragen wie diese praxisnah beantworten, Beispiele und 
Anleitungen geben. Ebenso gibt es natürlich Platz für 
Ihre persönlichen Fragen und Erfahrungen. 
Kursleitung: Florian Fischer 
 
Acryl- oder Aquarell-Malen mit Vorkenntnissen 
Mittwoch, 19.02.2025 von 17:00 - 18:45 Uhr,  
4 Termine, 42,40 €  
In diesem Kurs können Sie auf Ihr vorhandenes Wissen 
aufbauen. Die malerischen Themen sind z. B. Land-
schaften oder auch Stadtlandschaften bis hin zu Mee-
res- oder auch Blumen-Motiven. Das Erlernen von Por-
traitmalerei und figürlicher Malerei kann bei Interesse 
ebenfalls vermittelt werden. Zahlreiche Fotos sind zur 
Auswahl vorhanden. Gern können auch eigene Motive 
bzw. andere Bildthemen umgesetzt werden. 
Kursleitung: Jessica Sommer und Stefan Bock 
 
Schreibwerkstatt 
Freitag, 21.02.2025 von 17:00 - 18:30 Uhr,  
6 Termine, 63,60 €  
In der Schreibwerkstatt entwerfen Sie unter der Anlei-
tung der Dozentin mit Biografischem und Kreativem 
Schreiben ihre Utopie für 2025. In sinnvoll aufeinander 
aufbauenden Übungen, welche die Kreativität und den 
Schreibprozess anregen, werden Möglichkeiten für Vi-
sionen und Austausch gegeben. Mit Schreibanregungen 
und Schreibspielen, allein und in der Gruppe kommen 
Sie in Austausch mit sich selbst, dem Text und unter-
einander. Die Freude am eigenen Text und wertschät-
zendes Feedback durch eine Gruppe geben Selbstver-
trauen und innere Kraft, können entlasten und 
bereichern. Das Experimentieren mit Textformen, das 
Spiel mit Sprache und das Training des vielseitigen 
Ausdrucks sind Inhalte des Workshops. Es braucht keine 
besonderen Vorkenntnisse zu diesem Kurs. Etwas Neu-
gierde und die Fähigkeit sich einzulassen reichen voll-
kommen aus. Menschen, welche Deutsch als Fremd-

sprache erlernen/erlernt haben und sich mündlich gut 
verständigen können, sind ebenfalls sehr herzlich will-
kommen. Die Dozentin kann durch Englischkenntnisse 
unterstützen. 
Kursleitung: Ines Krause  
Nähkurs 
Dienstag, 25.02.2025 von 17:00 - 19:15 Uhr,  
8 Termine, 127,20 € 
Während des Kurses können Sie unter fachkundiger An-
leitung ein eigenes Kleidungsstück anfertigen. Die wich-
tigen Kenntnisse im Umgang mit Schnittmustern und 
Zuschnitten sowie das Ausführen von Hand- und Ma-
schinennähten lernen Sie in diesem Kurs. In der Volks-
hochschule sind Nähmaschinen für die Kursteilnehmen-
den vorhanden. Wer mag, kann gern auch die eigene 
Maschine mitbringen. 
Kursleitung: Annette Ferstl  
Buchführung am PC – Grundkurs  
Dienstag, 25.02.2025 von 17:00 - 21:00 Uhr,  
5 Termine, 160,00 € 
Dieser Kurs vermittelt kaufmännisches Grundwissen. 
Schwerpunkte sind das Beherrschen der Systemlogik, 
das Aneignen der Grundbegriffe in der Buchführung und 
das Erlangen des Verständnisses für die Zusammenhänge 
von Inventar, Bilanz, Konto und Abschluss. Die Stoff-
vermittlung erfolgt PC-gestützt. Elementare Fertigkeiten 
am Computer wie Handhabung von Tastatur und Maus 
werden vorausgesetzt. Nach einer grundlegenden Ein-
führung in die Buchführung erwerben Sie in nachfolgen-
den Unterrichtsstunden weitere Kenntnisse und Fähig-
keiten direkt am PC mit Hilfe des LEXWARE-Pro- 
grammes financial office. 
Kursleitung: Dr. Andreas Malotka  
Workshop Potchen - Holzdekoration für den Frühling, 
Samstag, 01.03.2025 von 10:30 - 13:30 Uhr,  
1 Termin, 21,20 € zzgl. Material 
Im Kurs erlernen Sie unter der Anleitung der Dozentin 
das „Potchen“. Im ersten Schritt schleifen Sie einen Holz-
keil oder Holzscheibe. Anschließend wählen Sie Ihr Lieb-
lingsmotiv (Bild oder Text) aus einer Vielzahl an Aus-
drucken und übertragen den auf dem Papier haftenden 
Toner mit einem Transferleim auf die Holzoberfläche. 
Nach Entfernen der Papierfasern entsteht eine langlebige, 
naturnahe und rustikale Dekoration. Am Ende verzieren 
und lackieren Sie Ihr dekoratives Element. 
Kursleitung: Carolin Hedderich  
Sivananda-Stuhl-Yoga 
Samstag, 01.03.2025 von 11:00 - 12:30 Uhr,  
1 Termin, 11,60 € 
Yoga auf dem Stuhl – eine wunderbare Möglichkeit für 
alle, die gern Yoga praktizieren möchten ohne dabei die 
Matte zu nutzen. Der Kurs bietet ein sanftes, unterstüt-
zendes Kennenlernen von Yoga. Die einzelnen Positionen 
sind etwas abgewandelt und vereinfacht, bleiben dennoch 
sehr wirkungsvoll und können auch in vielen Alltags-
situationen ausgeführt werden. Der Körper wird beweg-
licher, die Gelenke mobilisiert und auch Gleichgewicht 
und Koordination verbessert, die Muskulatur allgemein 
gestärkt. Durch bewusstes Atmen wird die gesamte 
Durchblutung gefördert und der Körper widerstandsfähi-
ger. Yoga auf dem Stuhl verhilft Ihnen zu mehr innerer 
Ruhe und Ausgeglichenheit. Dieser Kurs ist ebenfalls 
geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Der 
Kurs wird in englischer Sprache durchgeführt. 
Kursleitung: Kavinprakash Madheswaran  
Qi Gong für Anfänger 
Montag, 03.03.2025 von 17:30 - 19:30 Uhr,  
12 Termine, 139,60 €  
Qi Gong ist eine traditionelle asiatische Meditations-, 
Konzentrations- und Bewegungsform, die seit über 2000 
Jahren in der chinesischen Medizin zur Gesundheitsvor-
sorge genutzt wird. Im Kurs erlernen Sie die Übungsfolge 
der „18 Figuren in Harmonie“. Die ruhig fließenden Be-
wegungen und Atemtechniken können die natürliche Be-
weglichkeit und das Bewusstsein für den eigenen Körper 
fördern und die Entspannung unterstützen. Qi Gong ist 
für Interessierte aller Altersgruppen geeignet. 
Kursleitung: Gerd Bäßler   

Anmeldungen:   
über Internet https://volkshochschule.cottbus.de,  
per Mail unter volkshochschule@cottbus.de,  
telefonisch unter 0355 380 60 50  
oder persönlich in der vhs. 
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